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Die Abgeordneten zum Nationalrat Apfelbeck, FischI haben am 
10. Juli 1992 unter der Nr. 3316/J an mich eine schriftliche par
lamentarische Anfrage betreffend unerledigte Anregungen des Rech

nungshofes 3 geriChtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"I. Wie lautet Ihre inhaltliche Stellungnahme zur Anregung des 
Rechnungshofes, eine Neufassung der Einreihungsrichtlinien für 
die Bediensteten der Untersuchungsanstalten der Sanitätsver
waltung vorzunehmen? 

2. Was hat die Überprüfung der Unterlagen ergeben? 

3. Welches Resultat hat die Tätigkeitsbewertung erbracht? 

4. Welche neuen Fakten sind seit 1981 zu berücksichtigen? 

50 Konnten Sie das Bundeskanzleramt bzw. dessen zuständige 
Dienststellen zur Mitwirkung veranlassen? 

6. Ist heuer noch mit Resultaten bzw. Umsetzungen der Anregungen 
des Rechnungshofes zu rechnen? 

7. Wenn nein: warum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Fragen 1 bis 7: 

Die seinerzeit erarbeiteten Unterlagen für die Neufassung der 

Einreihungsrichtlinien für die Bediensteten der Bundesstaatlichen 

bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalten mußten, da in 

den vergangenen Jahren verschiedene Umstände, wie zwischenzeitig 

eingetretene Kompetenzänderungen, zu einer Verzögerung der Bewer
tungsarbeiten führten, vom Bundesministerium für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz auf ihre Aktualität hin überprüft werden. 

Diese Überprüfung hat ergeben, daß der Tätigkeitenkatalog aufgrund 
von Veränderungen in der Labortechnik vielfach überholt ist und 
daher im Detail neu aufgenommen und definiert werden müßte, damit 

diese Änderungen auch in die Wertigkeit der Tätigkeiten einfließen 

können 0 

Da im Zuge der beabsichtigten Besoldungsreform nach den Zentral

stellen auch für die nachgeordneten Dienststellen eine flächen
deckende Arbeitsplatzbewertung zu erstellen sein wird, erscheint 

es dem Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumenten

schutz zweckmäßig, die Aktualisierung des Tätigkeitenkataloges 

sowie die in der Folge vorzunehmende Neufassung der Einreihungs
richtlinien im Rahmen dieser bevorstehenden generellen Neuordnung 
durchzuführen 0 

Mit Resultaten bzw. Umsetzungen der Anregungen des Rechnungshofes 

kann daher heuer noch nicht gerechnet werdeno 
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